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Obligatorische Unfallversicherung (UVG) 2012: 
Wissenswertes für Arbeitgebende 
 
 
Allgemeines 
Nach dem Bundesgesetz über die Unfallver-
sicherung vom 20. März 1981 (UVG) ist die 
Unfallversicherung für alle in der Schweiz 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer obligatorisch. 
 
Versicherungspflicht 
Obligatorisch zu versichern sind alle Arbeit-
nehmenden, einschliesslich Heimarbeiterin-
nen und Heimarbeiter, Lernende, Praktikan-
tinnen und Praktikanten, Volontärinnen und 
Volontäre sowie in Lehr- und Invalidenwerk-
stätten tätige Personen. Obligatorisch versi-
chert sind auch Personen, die zur Abklärung 
der Berufswahl bei einem Arbeitgebenden 
tätig sind (Schnupperlehre), für die Dauer 
dieser Tätigkeit. 
 
Nicht obligatorisch zu versichern sind  
namentlich: 

• mitarbeitende Familienmitglieder, die kei-
nen Barlohn beziehen und keine Beiträge 
an die AHV entrichten oder die mit dem 
Leiter des Landwirtschaftsbetriebs in auf- 
und absteigender Linie verwandt sind, 

 
• in der Schweiz wohnhafte Selbständiger-
werbende und ihre nicht obligatorisch ver-
sicherten mitarbeitenden Familien-
mitglieder (diese können sich freiwillig ver-
sichern), 

 
• Bundesbedienstete, die der Militärversiche-
rung unterstellt sind, 

 
• Mitglieder von Verwaltungsräten, die nicht 
im Betrieb tätig sind, für diese Tätigkeit, 

 
• Konkubinatspartnerinnen und  
–partner, die in dieser Eigenschaft AHV-
beitragspflichtig sind, 

 
• Personen, die Tätigkeiten im öffentlichen 
Interesse ausüben, sofern kein Dienstver-
trag vorliegt, wie insbesondere Mitglieder 
von Parlamenten, Behörden und Kommis-
sionen, für diese Tätigkeit. 

 
Geringfügiger Lohn 
Grundsätzlich sind von jeder Lohnzahlung 
Unfallversicherungsprämien abzuziehen. Die 
Prämien müssen jedoch nicht erhoben wer-
den, wenn 
 
• ausschliesslich Arbeitnehmende beschäftigt 
  werden, deren Lohn CHF 2'300 nicht 
  übersteigt, und 
• es sich nicht um eine Tätigkeit in einem 
  Privathaushalt handelt. 
 
Wurden unter diesen Voraussetzungen keine 
Prämien erhoben, erbringt die Ersatzkasse 
die gesetzlichen Versicherungsleistungen an 
verunfallte Arbeitnehmende, für deren Versi-
cherung die Suva nicht zuständig ist und die 
von Arbeitgebenden nicht versichert worden 
sind. 
 
Die Ersatzkasse UVG erhebt, nachdem sich 
ein versicherter Unfall ereignet hat, von der 
Arbeitgeberin bzw. vom Arbeitgeber eine 
Ersatzprämie. 

 
Versicherer 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sind je nach Versichertenkategorie bei der 
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt 
(Suva), bei anderen zugelassenen Versiche-
rern (Privatversicherer, Krankenkassen, öf-
fentliche Unfallversicherungskassen) oder 
bei einer von diesen betriebenen Ersatzkasse 
zu versichern.  
 



 

Arbeitgebende, deren Betriebe nicht schon 
durch das Gesetz bei der Suva versichert 
sind, müssen dafür sorgen, dass ihre Arbeit-
nehmenden bei einem Privatversicherer oder 
einer Krankenkasse versichert sind. Die Liste 
der Unfallversicherer ist im Internet unter  
www.bag.admin.ch/themen/versicherung/00
321/00334/11489/index.html?lang=de ab-
rufbar.  
 
Gegenstand der Versicherung 
Die Versicherungsleistungen werden bei Be-
rufs- und Nichtberufsunfällen sowie bei Be-
rufskrankheiten gewährt. Arbeitnehmende, 
deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem 
Arbeitgebenden nicht mindestens acht Stun-
den beträgt, sind jedoch nur für Berufsun-
fälle und Berufskrankheiten zu versichern, 
wobei Unfälle auf dem Arbeitsweg als Be-
rufsunfälle gelten. 
 
Prämien 
Die Prämien für die obligatorische Versiche-
rung der Berufsunfälle und Berufskrankhei-
ten tragen die Arbeitgebenden. Die Prämien 
der obligatorischen Versicherung für Nicht-
berufsunfälle gehen zulasten der Arbeitneh-
menden. Abweichende Abmachungen zu-
gunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bleiben vorbehalten. Die Arbeitge-
benden schulden den gesamten Prämienbe-
trag. Sie ziehen den Anteil der Arbeit-
nehmenden vom Salär ab. 
 
Der Höchstbetrag des versicherten Verdiens-
tes in der Unfallversicherung beträgt  
CHF 126'000. 
 
Pflichten bei Übernahme eines Betriebs 
Die Übernahme eines Betriebs ist dem bishe-
rigen Versicherer von den neuen Besitzern 
innert 14 Tagen zu melden. 
 
 
 
 
 
 

Ersatzprämien 
Von Arbeitgebenden, die ihre Arbeitnehmen-
den nicht versichern oder die Eröffnung des 
Betriebs nicht gemeldet haben, erhebt die 
Suva oder die Ersatzkasse für die Dauer des 
Versäumnisses, höchstens aber für fünf Jah-
re, eine Ersatzprämie in der Höhe des ge-
schuldeten Prämienbetrags. Es werden Ver-
zugszinsen berechnet.  
 
Der Betrag der Ersatzprämie wird verdoppelt, 
wenn sich die Arbeitgebenden der Versiche-
rungs- oder Prämienpflicht in unentschuld-
barer Weise entzogen haben. Kommen die 
Arbeitgebenden ihren Pflichten wiederholt 
nicht nach, kann eine Ersatzprämie vom 
drei- bis zehnfachen Prämienbetrag erhoben 
werden. Ersatzprämien dürfen den Arbeit-
nehmenden nicht vom Lohn abgezogen wer-
den. 
 
Erfassungskontrolle 
Die Kantone überwachen die Einhaltung der 
Versicherungspflicht. Die Arbeitgebenden 
sind verpflichtet, der vom Kanton bezeichne-
ten Stelle, in der Regel der kantonalen AHV-
Ausgleichskasse (SVA), die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 
 
 
SVA Zürich 
Röntgenstrasse 17 
8087 Zürich 
Telefon 044 448 50 00 
www.svazurich.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


